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Stellungnahme des Ärztlichen Arbeitskreises Rauchen und Gesundheit e.V. 

zur "Formulierungshilfe zu weiteren Werbebeschränkungen und zur Einbeziehung 

nikotinfreier E-Zigaretten in das Tabakrecht - Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 

des Tabakerzeugnisgesetzes" vom 28. Februar 2020 

 

Der Ärztliche Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V. (ÄARG), ein Zusammenschluss 

gesundheitspolitisch engagierter Ärzte, begrüßt den Entwurf des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes. Der Arbeitskreis 

spricht sich besonders für das Verbot der Außenwerbung, die Gleichstellung elektronischer 

Zigaretten und Nachfüllbehälter mit Rauchtabakprodukten und das Verbot der kostenlosen 

Abgabe und der Ausspielung dieser Produkte aus. 

Der ÄARG bringt allerdings zu drei Vorgaben des Gesetzentwurfs gewichtige Einwände vor.  

1)  zu § 20a Verbot der Außenwerbung*  

Die Begründung zum Verbot der Außenwerbung stellt zwar fest, dass „sich die 

vorgesehen Verbote auch auf das Tabakrahmenübereinkommen stützen“ (A. Allgemeiner 

Teil, II Wesentlicher Inhalt des Entwurfs, Werbung). Sie lässt aber ungesagt, dass das 

Tabakrahmenübereinkommen zur Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) sehr viel weitergehende Werbeverbote beinhaltet [1]**. Das rechtlich bindende 

Übereinkommen wurde von der Bundesrepublik 2003 ratifiziert und 2005 in Kraft gesetzt. 

Darin hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, den Artikel 13 des Übereinkommens zu 

erfüllen, der ein umfassendes Verbot aller Formen von Werbung, Promotion und Sponso-

ring vorsieht. 

Die Bundesregierung sollte die vorgesehene Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes zum 

Anlass nehmen, ihre Verpflichtung gegenüber dem WHO-Übereinkommen endlich 

nachzukommen und ein umfassendes Verbot der Werbung, Promotion und des Sponso-

rings zu erlassen. 

___________________________________ 

* Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die aufgeführten Paragraphen auf den vorliegenden 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes. 

** Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die im Quellenverzeichnis alphabetisch aufgeführten 

Literaturzitate. 

2)  zu § 20a und § 47 (8) Verbot der Außenwerbung 
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Wie oben angeführt, begrüßen die Ärzte des Arbeitskreises das Verbot der Werbung für 

Tabakerhitzer, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter. Aber es ist für sie nicht 

ersichtlich, warum dieses Verbot erst zum 1. Januar 2023 für Tabakerhitzer und zum  

1. Januar 2024 für elektronische Zigaretten in Kraft treten soll.  

Bei den langen Übergangzeiten des Werbeverbots für elektronische Zigaretten wird 

davon ausgegangen, dass deren Aerosol „geringere Mengen“ an Schadstoffen enthalten 

als konventionelle Zigaretten (Begründung, B Besonderer Teil, zu Nr. 9) und daher mit 

entsprechend geringeren Gesundheitsrisiken als durch den Rauch konventioneller Ziga-

retten zu rechnen ist. Diese Annahme hat sich nicht bewahrheitet. Es liegen zahlreiche 

neuere Studien vor, die zeigen, dass elektronische Zigaretten beim Menschen und bei 

Versuchstieren sowohl das kardiovaskuläre [1,2,5,6] und respiratorische System [6,8,12] 

nachhaltig stören als auch das angeborene Immunsystem [4,9,11,16]. Zum Beispiel führen 

E-Zigaretten nach akuter und chronischer Exposition zu einer Dysfunktion der Endothelien 

[1,10], ein erster Schritte zur Entstehung von Atherosklerose, Herzinfarkt und Schlag-

anfall. Dauerhafter E-Zigarettenkonsum ist mit einem erhöhten Risiko für eine Entzün-

dung der Atemwege verbunden [6,8], Vorboten der tödlichen chronisch obstruktiven 

Lungenerkrankung (COPD). E-Zigaretten unterdrücken das angeborene Immunsystem [9] 

und vermindern die Abwehr gegen die Infektion mit Bakterien [4] und Viren [16]. Schließ-

lich sind E-Zigaretten gentoxisch [7] und verursachen die Entwicklung von Tumoren [14]. 

Aus den vergleichenden Studien zur Gesundheitsschädlichkeit von elektronischen Ziga-

retten und konventionellen Zigaretten geht hervor, dass das gesundheitliche Gefahren-

potential von elektronischen Zigaretten mindestens 50 Prozent des Gefahrenpotentials 

konventioneller Zigaretten beträgt [2,5,6,8,9,11,12,15]. Dies trifft ebenso auf Tabak-

erhitzer zu [1,10].  

In Anbetracht des hohen Gefahrenpotentials von E-Zigaretten ist es unabdingbar, dass 

Nichtraucher, besonders Jugendliche, vor diesen Produkten zu schützen sind,- im vorlie-

genden Gesetzesvorhaben dadurch, dass die Werbung für elektronische Zigaretten und 

Tabakerhitzer zeitgleich mit der Werbung für Tabakerzeugnisse zum 1. Januar 2022 ver-

boten wird. Die Tatsache, dass konventionelle Zigaretten eine noch stärkere toxische 

Wirkung haben als elektronische Nikotinprodukte, kann kein Anlass sein, die erforder-

lichen Schutzmaßnahmen vor den Gesundheitsgefahren durch elektronische Zigaretten 

abzuschwächen.  

Das Verbot der Werbung für elektronische Zigaretten, Nachfüllbehälter und Tabak-

erhitzer sollte wie das Werbeverbot für Tabakerzeugnisse am 1. Januar 2022 in Kraft 

treten. 

3)  zu § 20b  Verbot der kostenlosen Abgabe und der Ausspielung  

Absatz 2 beinhaltet das Verbot, “Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und Nach-

füllbehälter gewerbsmäßig auszuspielen.“  
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Absatz 1: Für das Verbot der gewerbsmäßig kostenlosen Abgabe werden weitreichende 

Ausnahmen gemacht. Hier betrifft das Verbot nur „Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen 

oder Wasserpfeifentabak“. Andere Tabakerzeugnisse und besonders elektronische Ziga-

retten sowie Nachfüllbehälter werden von dem Verbot ausgenommen. Diese Ausnahme 

steht nicht nur im Gegensatz zu § 20b sondern auch zu § 20a, in dem Außenwerbung 

sowohl für Tabakerzeugnisse als auch für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter 

verboten wird.  

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Ausnahmeregelung für die wichtige Werbeform 

der geschäftsmäßig kostenlosen Abgabe ist durch nichts gerechtfertigt. Sie schadet dem 

gesetzten Ziel, dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, und 

sollte daher gestrichen werden. 

 

Prof. Dr. med. Friedrich Wiebel Eching, 5. März 2020 
Pharmakologe und Toxikologe 
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